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V

„Besondere Probleme bereitet bei der Steuerhinterziehung regelmäßig die Frage, 
ob der Täter ausreichende Kenntnis von der steuerlichen Rechtslage hatte.“

Joecks/Miebach/Schmitz/Wulf, MüKomm StGB, § 370 Rn. 388



1

A.	 Einleitung

I.	 Die Steuerhinterziehung als ein zentrales 
Wirtschaftsdelikt

Die traditionelle Wahrnehmung des Wirtschafts- und des Steuerstrafrechts als 
bloße Randgebiete der Strafrechtswissenschaft ist nunmehr deutlich überholt.1 
Seit der 5. Strafsenat des BGH im Jahre 2005 eine spürbare Aufstockung der jus-
tiziellen Ressourcen zwecks einer adäquaten Aufklärung von Wirtschafts- und 
Steuerstraftaten gefordert hat,2 ist die Verfolgungsbereitschaft im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität kontinuierlich angestiegen. Dieser rechtspolitische Wan-
del hat insbesondere in der jüngeren Entwicklung des Steuerstrafrechts Nieder-
schlag gefunden:3 War die Steuerhinterziehung zuvor noch als bloßes Kavaliers
delikt deklariert worden, so ist davon auszugehen, dass sich ihre Einstufung als 
folgenschwere Straftat inzwischen gesellschaftlich etabliert hat.4

Angestoßen wurde dieser Paradigmenwechsel im Frühjahr 2008, als der ehe-
malige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG (Klaus Zumwinkel), von 
sämtlichen Medienanstalten der Bundesrepublik begleitet, wegen des Verdachts 
der Steuerhinterziehung (§  370 AO) festgenommen wurde. Das Steuerstraf-
recht ist damit erstmals in nachhaltiger Weise zum Gegenstand der öffentlichen 
Wahrnehmung geworden.5 Mit der ebenfalls aus dem Jahr  2008 stammenden 
Grundsatzentscheidung bezüglich der Strafzumessung im Steuerstrafrecht hat 
der für die Revision in Steuerstrafverfahren zuständige 1. Strafsenat des BGH die 
Verschärfung seiner Rechtsprechung auf diesem Gebiet eingeleitet. In der Ent-
scheidung hat der BGH ausgeführt, dass die Höhe der verkürzten Steuern bei der 
Strafzumessung (§ 46 StGB) zu berücksichtigen sei und dabei zugleich betrags-
mäßige Grenzwerte formuliert.6 Seither entspricht es der höchstrichterlichen 

1	 Der ursprünglich gängigen Pauschalität hinsichtlich der Verortung des Wirtschafts- und Steu-
erstrafrechts als Nebenstrafrecht entgegentretend Hellmann, FS Achenbach, S. 141.

2	 BGH, Urt. v. 2.12.2005 – 5 StR 119/05 = NStZ 2006, 210 (212).
3	 Duttge, HRRS 2012, 359 ff.; Groß, FS Feigen, S. 67 f; Kuhlen, DStJG Bd. 38 2015, S. 136.
4	 Gaede, Steuerbetrug, S. 32 m. w. Nachw; vgl. allgemein zur öffentlichen Debatte um die Straf-

würdigkeit von Steuerhinterziehung Kuhlen, Grundfragen der strafbaren Steuerhinterziehung, 
S. 95 f. m. w. Nachw; Mellinghoff, DStJG Bd. 38 2015, S. 2 ff.

5	 Bilsdorfer, NJW 2008, 1362 (1362); Jahn, GWR 2011, 327 (327); generell die Relevanz des 
Steuerstrafrechts bereits 2008 hervorhebend Gaede, JA 2008, 88 (88 f.); ebenfalls zum Thema 
Wulf, DStR 2009, 459 ff.

6	 BGH, Urt. v. 2.12.2008 – 1 StR 416/08 = BGHSt 53, 71 ff.
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Rechtsprechung, dass die Grundvoraussetzungen für einen besonders schweren 
Fall nach § 370 Abs. 3 Nr. 1 AO (Steuerverkürzung in großem Ausmaß) bei einem 
Hinterziehungsbetrag von EUR 50 Tsd. gegeben sind. Bei einem sechsstelligen 
Hinterziehungsbetrag ist die Verhängung einer Geldstrafe nur bei Vorliegen von 
„gewichtigen Milderungsgründen“ noch als schuldangemessen zu bewerten. Bei 
einem Hinterziehungsbetrag ab EUR 1 Mio. ist nach der Auffassung des BGH 
eine nicht mehr aussetzungsfähige Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren zu 
verhängen, sofern keine „besonders gewichtigen Milderungsgründe“ vorliegen.7 
Schünemann spricht diesbezüglich von einer quantensprungartigen Verschärfung 
des Sanktionsdruckes gegenüber dem Steuerpflichtigen, der durch die Bemü-
hungen des Gesetzgebers – Verschärfung der Regelungen zur strafbefreienden 
Selbstanzeige nach § 371 AO – weiter gestiegen ist.8

Parallel zu dieser strengeren Linie des Gesetzgebers und des BGH ist auch das 
Entdeckungsrisiko von Steuerstraftaten höher geworden. Ursächlich dafür sind 
die zunehmend invasiven Ermittlungsmethoden der Steuerbehörden, etwa der 
vielfach diskutierte Ankauf ausländischer Kontodaten durch die Finanzminis-
terien einiger Bundesländer, die von den veräußernden Bankmitarbeitern auf 
strafbare Weise erlangt worden sind (Liechtensteiner/Schweizer Steuer-CDs).9 Zu 
nennen ist in diesem Zusammenhang auch der Vorschlag des nordrhein-westfä-
lischen Finanzministeriums, sich – unter der Verwendung fingierter Onlineprofi-
le – Zugang zu Nutzerkonten in sozialen Netzwerken zu verschaffen, um so steu-
erlich relevante Sachverhalte zu ermitteln.10 Obwohl die Vorgehensweise beim 
Ankauf der Kontodaten nach Ansicht des BVerfG verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden ist,11 liegt der Eindruck nahe, dass der Verfolgungswille in Bezug auf 
Steuerkriminalität und die damit erhofften Mehrerlöse an Steuergeldern zuneh-
mend über rechtsstaatliche Prinzipen gestellt werden.12 So ist zumindest davon 
auszugehen, dass diesen rechtsstaatlich bedenklichen Vorgehensweisen der Steu-

7	 St. Rspr., vgl. nur BGH, Urt. v. 2.12.2008 – 1 StR 416/08 = BGHSt 53, 71 ff.; BGH, Urt. v. 
7.2.2012 – 1 StR 525/11 = NJW 2012, 1458 ff.; BGH, Urt. v. 25.4.2017 – 1 StR 606/16, Rn. 17 
= HRRS  2017, Nr. 692, zusammenfassender Überblick bei Beukelmann, NJW-Spezial  2012, 
248 (248).

8	 Vgl. Schünemann, FS Feigen, S. 263 ff., der aufzeigt, inwieweit die drei Staatsgewalten in den 
letzten 20 Jahren das Steuerstrafrecht kontinuierlich verschärft haben.

9	 Vgl. allgemein zum Sachverhalt und dessen kritischer Bewertung Kaiser, NStZ 2011, 383 ff.; 
Schünemann, NStZ 2008, 305 ff.

10	 Verfürden, WirtschaftsWoche 2019, 33. Ausgabe, S. 82.
11	 BVerfG, Beschl. v. 9.11.2010 – 2 BvR 2101/09 = NStZ 2011, 103 ff.
12	 Schünemann, FS Feigen, S. 280.
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erverwaltung eine deutliche Zunahme der Steuerstrafverfahren zuzuschreiben 
ist.

Nicht zuletzt wird auch das öffentliche Interesse an der Aufklärung und der 
Verfolgung von Steuerstraftaten durch die Zusammenarbeit internationaler Kon-
sortien von investigativen Journalisten forciert. Hervorzuheben sind diesbezüg-
lich die Veröffentlichung von Dokumenten, die die Verwendung verbindlicher 
Zusagen (advance tax rulings) der luxemburgischen Finanzbehörden zur syste-
matischen Steuervermeidung bei Großkonzernen belegen sollen (Lux Leaks),13 
die Enthüllung eines der weltweit größten Netzwerke von Scheinfirmen (Pana
ma Papers)14 oder auch die immer noch andauernde steuerstrafrechtliche Auf-
arbeitung der Fußballweltmeisterschaft  2006 (DFB-Verfahren).15 Ebenfalls im 
Brennpunkt der medialen Berichterstattung stehen die steuerlich motivierten 
Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag mit dem Ziel, sich eine nur 
einmal abgeführte Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten zu lassen (Cum/
Ex  Trades),16 die aktuellen Schätzungen zufolge beim deutschen Fiskus einen 
Steuerschaden im zweistelligen Milliardenbereich generiert haben sollen. Allein 
dieser Themenkomplex wird die deutsche Steuer- und Strafgerichtsbarkeit noch 
über Jahre hinweg beschäftigen.17

Dies vorausgeschickt lässt sich einleitend festhalten, dass die Bedeutung des 
Steuerstrafrechts in den letzten Jahren eine „kopernikanische Wende“18 erlebt 
hat. Sowohl die Aufklärungs- und die Verfolgungsbereitschaft als auch der Sank-
tionsdruck scheinen aktuell auf dem Höchststand zu sein.

13	 Vgl. überblicksartig zum Themenkomplex Reimer, GPR 2015, 1.
14	 Vgl. allgemein zum Sachverhalt und zu steuerstrafrechtlichen Erwägungen bei Adick, DB 2016, 

1214 ff.; ebenfalls Erwähnung des Themenkomplexes bei Bilsdorfer, NJW 2017, 1525 (1528).
15	 Das OLG Frankfurt am Main hat inzwischen die Anklagen wegen Steuerhinterziehungen im 

Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 zugelassen, becklink 2013960.
16	 Vgl. einen grundlegenden Überblick mit strafrechtlicher Einschätzung bei Groß, PStR 2013, 

296 ff.; Knauer/Schomburg, NStZ 2019, 305 ff.; umfassende Darstellung der Thematik bei Lo-
ritz, WM 2017, 309 ff.; 353 ff.

17	 Vgl. zum Auftakt des ersten Cum/Ex Strafprozess vor dem LG Bonn Votsmeier/Bender/Iwersen, 
Handelsblatt 2019, Nr. 171, S. 36 f.; Jung, FAZ 2019, Nr. 206, S. 17.

18	 Esser/Gaede, Wirtschaftsstrafrecht, § 370 AO Rn. 10.
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